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oder zustim mungspflichtig oder nach dem Denkmal-
schutzgesetz erlaubnispflichtig ist, ist mit diesem An trag 
auch der Antrag gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu  
stellen.

(2)  In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist das Vorhaben der Landes-
hauptstadt München anzuzeigen.

§ 4
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB handelt ordnungswidrig, 
wer eine bauliche Anlage in dem durch diese Satzung be-
zeichneten Gebiet ohne die nach ihr erforderliche Genehmi-
gung rück baut oder ändert. Er kann gemäß § 213 Abs. 2 
BauGB mit Geldbuße belegt werden.

§ 5
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung „Sendling“ der Landeshauptstadt 
München zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (Erhaltungssat-
zung „Sendling“ vom 15.Juni 2016 (MüABl. S. 297) außer 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am  05.05.2021 beschlossen.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:

Unbeachtlich werden 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2.  nach  § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs, 

 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der vorstehenden Satzung schriftlich gegenüber der Landes-
hauptstadt München (Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung) unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

München, 22. Juni 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Erhaltungssatzung „Sendling“

Satzung „Sendling“
der Landeshauptstadt München zur Erhaltung
der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB

(Erhaltungssatzung „Sendling“)

vom  22. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.07.2020 (GVBl. S. 350) und § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), folgende Satzung:

§ 1
Satzungsziel, räumlicher Geltungsbereich

(1)  Mit dieser Satzung wird der in Absatz 2 angegebene Be-
reich als Gebiet bezeichnet, in dem es aus besonderen 
städtebaulichen Gründen erforderlich ist, die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung zu erhalten (§ 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 BauGB).

(2)  Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung wird gemäß 
dem beigefügten Lageplan des Referates für Stadtplanung 
und Bauordnung vom  15.01.2021 (Maßstab 1:7.500), aus-
gefertigt am 22. Juni 2021, festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil der Satzung.   

§ 2
Sachlicher Geltungsbereich

(1)  Im Geltungsbereich der Satzung unterliegen der Rückbau, 
die Änderung oder die Nutzungs änderung von baulichen 
Anlagen einer Genehmigungspflicht nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 BauGB.

(2)  Von der Genehmigungspflicht ausgenommen sind Vorha-
ben auf den in § 26 Nr. 2 und 3 BauGB bezeichneten 
Grundstücken (§ 174 Abs. 1 BauGB).

(3)  Eine Genehmigungs-, Zustimmungs- oder Erlaubnispflicht 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 3
Antrag, Anzeige

(1)  Der Antrag auf Genehmigung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ist bei der Landeshauptstadt München zu stellen. 
Sofern das Vorhaben auch bauaufsichtlich genehmigungs- 
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 München, 22. Juni 2021

 Dieter Reiter
 Oberbürgermeister

Amtsblatt_19.indd   379Amtsblatt_19.indd   379 05.07.21   11:5005.07.21   11:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 19/2021

380

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 23.06.2021 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk  
und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
vom 09. Juli 2021. 

Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG);
Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung zum Verbot des 
Mitführens und des Benutzens von Glasbehältnissen in 
Teilbereichen der Türkenstraße und am Georg-Elser-Platz

Anlage
Lageplan Teilbereich Türkenstraße und Bereich Georg-Elser-
Platz

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat – 
erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen  
(z. B. Glasflaschen, Gläsern oder Krügen) wird für die  
folgenden öffentlichen Bereiche täglich in der Zeit von  
20.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages untersagt:

–  Türkenstraße inklusive der Gehwege bis zur Hauswand 
vom Kreuzungsbereich Schellingstraße (Hausnummern 27 
und 29) bis zum Kreuzungsbereich Akademiestraße auf 
Höhe des Anwesens Türkenstraße 91 

–  Georg-Elser-Platz bis zur Hauswand

Von dem Verbot sind die Bereiche von konzessionierten Frei-
schankflächen während der jeweiligen Öffnungszeiten sowie 
Personen, welche Glasbehältnisse mit sich führen, um diese 
zu ihrer Wohnung oder Betriebsstätte innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs dieser Allgemeinverfügung bzw. von 
ihrer Wohnung oder Betriebsstätte in einen Bereich außer-
halb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Allgemeinver-
fügung transportieren, ausgenommen. Ebenso ist das Mit-
führen von Glasbehältnissen durch Lieferservice gestattet, 
sofern die Lieferadresse außerhalb des Verbotsbereiches 
liegt oder die Lieferung an eine Privatwohnung oder eine  
Betriebsstätte in dem Verbotsbereich erfolgt.

2.  Der genaue räumliche Umgriff des Mitführ- und Benut-
zungsverbotes von Glasbehältnissen aus Ziffer 1 ergibt sich 
aus der Anlage, welche Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung ist.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 wird angeordnet.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 23.06.2021 ab 18.00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse 
als bekannt gegeben und ist ab dem 23.06.2021, 20.00 Uhr, 
wirksam.

Hinweise

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München nach vorheriger Terminverein-
barung eingesehen werden und ist auf der städtischen  
Internetseite unter www.muenchen.de abrufbar.

2.  Ordnungswidrig im Sinne des Art. 23 Abs. 3 LStVG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die unter Ziffer 1 fest-
gelegte Anordnung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
gemäß § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet 
werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 23. Juni 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Mickisch
  Stadtdirektor
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Örtliche Bestimmung des Glasbehältnismitführ- und -benutzungsverbots 
für den Teilbereich Türkenstraße und den Bereich Georg-Elser-Platz

Der Bereich umfasst die Türkenstraße inklusive der Gehwege bis zur Hauswand vom

Kreuzungsbereich Schellingstraße (Hausnummern 27 und 29) bis zum Kreuzungsbereich

Akademiestraße auf Höhe des Anwesens Türkenstraße 91 

sowie den Georg-Elser-Platz bis zur Hauswand.

Anlage

Amtsblatt_19.indd   381Amtsblatt_19.indd   381 05.07.21   11:5005.07.21   11:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 19/2021

382

Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 25.06.2021 durch Veröffent-
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk  
und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
vom 09. Juli 2021

Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG) und des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG);
Sicherheitsrechtliche Allgemeinverfügung zum Verbot 
des Mitführens und des Benutzens von Glasbehältnissen 
am Gärtnerplatz und Wedekindplatz;
Widerruf der Allgemeinverfügung nach der 13. BayIfSMV 
vom 08.06.2021

Anlagen
Lagepläne 1 und 2

Die Landeshauptstadt München – Kreisverwaltungsreferat – 
erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München 
„Festlegung der Örtlichkeiten für das Alkoholkonsumverbot 
gemäß § 26 der 13. BayIfSMV“ vom 08.06.2021 wird wider-
rufen. 

2.  Das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen 
(z. B. Glasflaschen, Gläsern oder Krügen) wird für die folgen-
den öffentlichen Bereiche täglich in der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 6.00 Uhr des Folgetages untersagt:

–  Gärtnerplatz inklusive der Straßen und Gehwege bis zur 
Hauswand (Anlage 1) 

–  Wedekindplatz, begrenzt durch die Anwesen Occamstra-
ße 1, Feilitzschstraße 12 – 15, Siegesstraße 31 und Markt-
straße 2 (Anlage 2)

Von dem Verbot sind die Bereiche von konzessionierten Frei-
schankflächen während der jeweiligen Öffnungszeiten sowie 
Personen, welche Glasbehältnisse mit sich führen, um diese 
zu ihrer Wohnung oder Betriebsstätte innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs dieser Allgemeinverfügung bzw. von 
ihrer Wohnung oder Betriebsstätte in einen Bereich außer-
halb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Allgemeinver-
fügung zu transportieren, ausgenommen. Ebenso ist das 
Mitführen von Glasbehältnissen durch Lieferservice gestat-
tet, sofern die Lieferadresse außerhalb des Verbotsbereiches 
liegt oder die Lieferung an eine Privatwohnung oder eine  
Betriebsstätte in dem Verbotsbereich erfolgt.

3.  Der genaue räumliche Umgriff des Mitführ- und Benutzungs-
verbotes von Glasbehältnissen aus Ziffer 2 ergibt sich aus 
den Anlagen 1 und 2, welche Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung sind.

4.  Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 25.06.2021 ab 15.00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse 
als bekannt gegeben und ist ab dem 25.06.2021, 18.00 Uhr, 
wirksam.

Hinweise

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München nach vorheriger Terminverein-
barung eingesehen werden und ist auf der städtischen Inter-
netseite unter www.muenchen.de abrufbar.

2.  Ordnungswidrig im Sinne des Art. 23 Abs. 3 LStVG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die unter Ziffer 2 fest-
gelegte Anordnung verstößt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
gemäß § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet 
werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 25. Juni 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Örtliche Bestimmung des Glasbehältnismitführ- und 
-benutzungsverbots für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtnerplatz inklusive der Straßen 

und Gehwege bis zur Hauswand.

Anlage 1
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Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren  
für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der  
Landeshauptstadt München (Friedhofsgebührensatzung) 

vom 22. Juni 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund Art. 8  
und Art. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 264, BayRS  
2024-1–l), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.06.2020 
(GVBl. S. 286), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Bestat-
tungseinrichtungen der Landeshauptstadt München (Fried-
hofsgebührensatzung) vom 04.12.2020 (MüABl. S. 732), wird 
wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
aa) Ziffer I. e) erhält folgende Fassung:

I. Erdgrabstätten Gebühr  
für ein Jahr

Euro

e)  in besonderer Lage und entsprechender 
Gestaltung und Größe (Anlagengräber)
-  Anlagengräber doppelt
-  Anlagengräber dreifach
-  Anlagengräber vierfach
-  Anlagengräber fünffach
-  Anlagengräber sechsfach

272,--
340,--
456,--
551,--
646,--
748,--

bb) Ziffer I. f) erhält folgende Fassung:

I. Erdgrabstätten Gebühr  
für ein Jahr

Euro

f)  in besonderer Lage und entsprechender 
Gestaltung und Größe in Waldfriedhöfen 
(Waldgräber)
- Waldgräber doppelt
- Waldgräber dreifach
- Waldgräber vierfach
- Waldgräber fünffach
- Waldgräber sechsfach
- Waldgräber siebenfach

340,--
442,--
558,--
666,--
782,--
938,--

1.054,--  

b) Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bei Mehrfachgrabstätten gemäß Abs. 1 Ziffern I., II. und VI. 
vervielfachen sich die jeweiligen Gebühren entsprechend, 
ausgenommen die Mehrfachgrabstätten nach Ziffer I. e) und f) 
sowie nach Ziffer II. e) und f).“

2. § 8 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Bei gleichzeitiger Bestattung von zwei Särgen in einer Erd-
grabstätte (§ 37 Abs. 4 a) Friedhofs satzung) ist das Einein-
halbfache der Gebühren nach § 6 Abs. 1 Ziffer I. a) bis f) und 
die einfache Gebühr des § 6 Abs. 1 Ziffer I. g) der Friedhofs-
gebührensatzung zu entrichten.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung am 09.06.2021 beschlossen.

München, 22. Juni 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Gemäß AGAM wird der Verlust des nachstehend 
genannten Dienstausweises angezeigt:

Dienstausweis Nr. 03/8/158 ausgestellt am 01.08.2006 

II. zum Vorgang bei G-P

München, 23. Juni 2021 Gesundheitsreferat 
  Städtische Friedhöfe München 
  Personal und Organisation 
  GSR-SFM-G-P 
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Bürgerversammlung des
14. Stadtbezirkes – Berg am Laim
am 14.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 14 – Berg am Laim 
teile ich mit, dass am Mittwoch, den 14.07.21 um 19.00 Uhr in 
der Turnhalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Max-Rein-
hardt-Weg 27, 81737 München, die Bürgerversammlung des 
14. Stadtbezirkes – Berg am Laim,
stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Bürgermeisterin Verena Dietl übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

    

Bürgerversammlung des
21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing
Bezirksteil Obermenzing
am 19.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 21 –  
Pasing-Obermenzing teile ich mit, dass am
Montag, den 19.07.21 um 19.00 Uhr im Cirkus Krone,  
Marsstraße 43, 80335 München, die Bürgerversammlung  
des 21. Stadtbezirkes – Pasing-Obermenzing, Bezirksteil 
Obermenzing, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Bürgermeisterin Verena Dietl übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
2. Stadtbezirkes – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
am 20.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 2 – Ludwigsvor-
stadt-Isarvorstadt teile ich mit, dass am Dienstag, den 
20.07.21 um 19.00 Uhr im Cirkus Krone, Marsstraße 43, 80335 
München, die Bürgerversammlung des 2. Stadtbezirkes – 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Bürgermeisterin Katrin Habenschaden übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
8. Stadtbezirkes – Schwanthalerhöhe
am 21.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 8 – Schwanthaler-
höhe teile ich mit, dass am Mittwoch, den 21.07.21 um  
19.00 Uhr im Cirkus Krone, Marsstraße 43, 80335 München, 
die Bürgerversammlung des 8. Stadtbezirkes – Schwanthaler-
höhe, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Bürgermeisterin Verena Dietl übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
20. Stadtbezirkes – Hadern
am 22.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 20 – Hadern teile 
ich mit, dass am Donnerstag, den 22.07.2021 um 19.00 Uhr in 
der Dreifachturnhalle Gaißacher Straße 8, 81371 München, die
Bürgerversammlung des 20. Stadtbezirkes – Hadern stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Anna Hanusch übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung des
23. Stadtbezirkes – Allach-Untermenzing
am 26.07.2021

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 23 – Allach-Unter-
menzing teile ich mit, dass am Montag, den 26.07.2021 um 
19.00 Uhr im Circus Krone, Marsstraße 43, 80335 München, 
die Bürgerversammlung des 23. Stadtbezirkes – Allach-Unter-
menzing stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung  
wird Frau Bürgermeisterin Verena Dietl übernehmen.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister
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Öffentliche Ausschreibung
Trägerschaftsauswahlverfahren zur integrierten  
Quartierseinrichtung „13er Bürger- und Kulturtreff“
Neubaugebiet: Prinz-Eugen-Park
13. Stadtbezirk Bogenhausen

Ausgangssituation und Planungsstand:

Auf dem Gelände der früheren Prinz-Eugen-Kaserne (Straßen-
quadrat: Cosimastraße, Salzsenderweg, Stradellastraße) wer-
den nach Umsetzung des Bebauungsplans mit Grünordnung 
Nr. 2016 insgesamt 1800 Wohneinheiten einschließlich Flä-
chen für soziale und kulturelle Infrastruktur und Flächen für 
die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarf und Dienst-
leistungen errichtet.

Das Neubaugebiet liegt im 13. Stadtbezirk Bogenhausen, im 
Stadtbezirksviertel 13.1.3 und ist von gewachsenen Wohnge-
bieten umgeben. Im November 2019 lebten dort 9.949 Be-
wohnerinnen und Bewohner. Für das Stadtbezirksviertel wird 
bis 2040 voraussichtlich folgende Bevölkerungsentwicklung 
prognostiziert:

Zielsetzung der integrierten Einrichtung:

Aufgrund der fachlichen Entwicklungen der letzten Jahre und 
der knappen Flächenressourcen für den Wohnungsbau und 
für die notwendigen sozialen Einrichtungen plant das Sozial-
referat im Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park die integrierte Ein-
richtung „13er Bürger- und Kulturtreff“. Die Einrichtung soll 
mehreren Zielgruppen offen stehen, nachbarschaftliches und 
bürgerschaftliches Engagement fördern und fachspezifische 
Angebote nach Bedarf entwickeln und realisieren. Durch die 
inhaltliche und räumliche Verknüpfung von Angeboten sollen 
verstärkt alle Bevölkerungsgruppen erreicht werden.

Die hier ausgeschriebene Einrichtung richtet sich an alle Be-
wohnerinnen und Bewohner des Stadtviertels und soll sich an 
deren Bedürfnissen und Lebenslagen orientieren. Das in der 
Einrichtung mögliche Kulturangebot kann identitätsstiftend für 
das neue Wohngebiet wirken und einen Beitrag dazu leisten, 
das Haus als Quartierszentrum und Begegnungsort zu veran-
kern – gerade auch für Bevölkerungsgruppen, die keine der 
sozialen Anlaufstellen nutzen. 

Öffentliche Ausschreibung

Trägerschaftsauswahlverfahren zur integrierten Quartierseinrichtung

„13er Bürger- und Kulturtreff“

Neubaugebiet: Prinz-Eugen-Park

13. Stadtbezirk Bogenhausen

Ausgangssituation und Planungsstand:

Auf dem Gelände der früheren Prinz-Eugen-Kaserne (Straßenquadrat: Cosimastraße, 

Salzsenderweg, Stradellastraße) werden nach Umsetzung des Bebauungsplans mit 

Grünordnung Nr. 2016 insgesamt 1800 Wohneinheiten einschließlich Flächen für soziale und 

kulturelle Infrastruktur und Flächen für die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarf und 

Dienstleistungen errichtet.

Das Neubaugebiet liegt im 13. Stadtbezirk Bogenhausen, im Stadtbezirksviertel 13.1.3 und ist 

von gewachsenen Wohngebieten umgeben. Im November 2019 lebten dort 9.949 

Bewohnerinnen und Bewohner. Für das Stadtbezirksviertel wird bis 2040 voraussichtlich 

folgende Bevölkerungsentwicklung prognostiziert:

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Stadtentwicklungsplanung, 

Demografiebericht, Juni 2021

Der geplante Wohnungsbau wird zu 50% freifinanziert sein, 10% werden im München-Modell 

Eigentum und 20% im Rahmen des München-Modell Miete bebaut. 20% werden im Rahmen 

des sozialen Wohnungsbau (einschließlich 25 WE KomPro B und 25 WE Clearinghaus) 

errichtet. Neben einer Grundschule werden im Gebiet sechs Standorte mit 

Kindertagesbetreuung errichtet. 

Auf dem zentralen Quartiersplatz an der Eugen-Jochum-Straße ist als integrierte Einrichtung 

für soziale und kulturelle Nutzungen der „13er-Bürger- und Kulturtreff“ (Arbeitstitel) geplant. 

Der Bürgerplatz bildet das öffentliche Zentrum des Zusammenlebens der künftigen 

Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers und seiner Umgebung. Dort finden sich 

Einkaufsmöglichkeiten, kleinere Läden und Gastronomie. Östlich der integrierten 

Quartierseinrichtung entsteht an der Eugen-Jochum-Straße eine vollstationäre 

Pflegeeinrichtung mit betreutem Wohnen und einer Tageseinrichtung.

Der geplante „13er Bürger- und Kulturtreff“ wird ein Alten-und Service-Zentrum (Amt für 

Soziale Sicherung), einen Nachbarschaftstreff (Amt für Wohnen und Migration) und einen 

1

Altersgruppe

0- bis 5-Jährige 6- bis 9-Jährige ab 80-Jährige Gesamt

Jahr 2019 795 420 653 1.304 5.341 1.133 303 9.949

2025 732 697 1.070 1.698 6.011 1.261 452 11.921

2030 601 402 1.235 2.009 5.885 1.456 508 12.097

2035 659 375 934 2.465 6.088 1.699 545 12.766

2040 765 415 742 2.737 6.467 1.845 621 13.592

10- bis 17-
Jährige

18- bis 29-
Jährige

30- bis 64-
Jährige

65- bis 80-
Jährige

Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Stadtentwicklungs-
planung

Der geplante Wohnungsbau wird zu 50% freifinanziert sein, 
10% werden im München-Modell Eigentum und 20% im Rah-
men des München-Modell Miete bebaut. 20% werden im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbau (einschließlich 25 WE 
KomPro B und 25 WE Clearinghaus) errichtet. Neben einer 
Grundschule werden im Gebiet sechs Standorte mit Kinder-
tagesbetreuung errichtet. 

Auf dem zentralen Quartiersplatz an der Eugen-Jochum-Stra-
ße ist als integrierte Einrichtung für soziale und kulturelle Nut-
zungen der „13er-Bürger- und Kulturtreff“ (Arbeitstitel) geplant. 
Der Bürgerplatz bildet das öffentliche Zentrum des Zusam-
menlebens der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des 
Quartiers und seiner Umgebung. Dort finden sich Einkaufs-
möglichkeiten, kleinere Läden und Gastronomie. Östlich der 
integrierten Quartierseinrichtung entsteht an der Eugen-Jo-
chum-Straße eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit betreu-
tem Wohnen und einer Tageseinrichtung.
Der geplante „13er Bürger- und Kulturtreff“ wird ein Alten-und 
Service-Zentrum (Amt für Soziale Sicherung), einen Nachbar-
schaftstreff (Amt für Wohnen und Migration) und einen Fami-
lientreff (Stadtjugendamt) beherbergen. In Ergänzung zu den 
sozialen Einrichtungen werden Räume für Stadtteilkultur ent-
stehen, die je nach Bedarf flexibel mit den Räumlichkeiten des 
Sozialreferats verbunden werden können. Damit wird ein viel-
fältig nutzbarer Veranstaltungssaal geschaffen, der am Abend 
und am Wochenende für bis zu 200 (Sitzpätze) bzw. 300 (un-
bestuhlt) Personen zur Verfügung steht. Der vor Ort gegrün-
dete Kulturverein wird diese Räume bespielen und dabei eng 
mit dem künftigen Träger des „13er Bürger- und Kulturtreffs“ 
zusammenarbeiten, der im Rahmen dieser Trägerschaftsaus-
schreibung ausgewählt wird.

Der Baubeginn ist für Mai 2022 geplant, die Übergabe an den/
die Nutzer*innen wird voraussichtlich zum 31.08.2024 sein. 

Um das Miteinander der Generationen zu fördern, sind auch 
generationsübergreifende Angebote – besonders als ehren-
amtliches Engagement – anzustreben. Nachbarschaftsaktivi-
täten als bürgerschaftliches Engagement und professionelle 
Angebotssegmente sind partnerschaftlich zu organisieren 
und kontinuierlich zu gewährleisten.

Die räumliche Struktur mit unterschiedlichen Nutzungszeiten 
soll eine behutsame Annäherung zwischen Nutzerinnen und 
Nutzern unterschiedlicher Angebotssegmente möglich ma-
chen. Grundsätzlich sind eine niedere Zugangsschwelle und 
ein einladendes Ambiente Voraussetzung für ein gutes Gelin-
gen der Einrichtung. Dabei ist sicherzustellen, dass die Öff-
nungszeiten sich an die jeweiligen Bedarfe der Zielgruppen 
orientieren (Wochenende, Abende, Ferienzeiten).

In einem Vorbereitungsschritt will das Kulturreferat und das 
Sozialreferat gemeinsam mit dem Träger der sozialen Einrich-
tung einen Namenswettbewerb durchführen, um bereits vor 
Inbetriebnahme und Eröffnung der Einrichtung Aufmerksam-
keit für den Bau am Quartiersplatz zu wecken. Die im Zuge  
eines solchen partizipativ angelegten Projektes angestoßenen 
Kommunikationsprozesse im Quartier sind gleichermaßen  
förderlich für die Bekanntmachung des Aufgabenprofils der 
Einrichtung mit ihren vielfältigen Angeboten wie auch für die 
Entwicklung einer Stadtteilidentität. Ziel ist, mit dem kulturel-
len Trägerverein für das gesamte Haus einen gemeinsamen 
Namen mit Logo zu entwickeln.

Wesentliche Ziele der integrierten Einrichtung  
„13er Bürger- und Kulturtreff“:

 – Die Bedarfe aller Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier 
werden ermittelt.

 – Die Einrichtung ist Anlaufstelle für unterschiedliche Ziel- 
und Altersgruppen des Quartiers.

 – Die Verknüpfung und Vernetzung der unterschiedlichen 
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Nutzergruppen (Alters- und Zielgruppen) werden gefördert.
 – Die Ressourcen und Kompetenzen der Nutzerinnen und 

Nutzer werden einbezogen und die entstehenden Synergien 
zum Wohle aller eingesetzt. 

 – Das soziale und kulturelle Angebot im Stadtbezirk wird aus-
gebaut.

 – Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende aus dem Stadt-
bezirk bringen sich aktiv in die Programmgestaltung ein.

 – Das Haus wirkt mit einem ansprechenden Programm und 
aktuellen Themen in die Öffentlichkeit.

 – Vereine, Initiativen und weitere Akteure aus dem sozialen 
und kulturellen Bereich, wie z.B. auch die Münchner Volks-
hochschule GmbH und die Städtische Bibliothek nutzen die 
Einrichtung als Plattform für eigene Aktivitäten.

 – In die Zusammenarbeit eingebunden sind Akteure, die sich 
insbesondere für Diversität und Vielfalt, für Inklusion und 
Öffnung einsetzen.

 – Das Publikum der Kulturveranstaltungen nimmt das Haus 
als Veranstaltungsort an.

Wesentliche Zielsetzungen der einzelnen Einrichtungen:

Alten- und Service-Zentrum (ASZ):
Das ASZ ist die regionale Anlaufstelle für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen im Stadtbezirk, derzeit gibt es 32 ASZ in 
München. Die Zielgruppe des ASZ ist darüber hinaus nach 
Lebenssituation und Bedarfslage definiert. Das Angebot ist 
niederschwellig konzipiert und es bestehen intergenerative 
Angebotsverknüpfungen. Die Zahl der Nutzer*innen des ASZ 
beträgt täglich ca. 70 – 100 Personen.

Daher ergeben sich folgende Zielgruppen:
 – Ältere Menschen im Stadtteil mit unterschiedlichen  

Bedarfslagen
 – Personen aus dem privaten Umfeld älterer Menschen
 – Institutionen, die auch mit älteren Menschen zu tun haben
 – Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren

Zielsetzungen der ASZ sind,
 – Ältere Menschen beim Erhalt der Selbstständigkeit, der 

psychischen und physischen Gesundheit und beim Verbleib 
in der eigenen Häuslichkeit zu unterstützen.

 – Durch soziale Kontakte Vereinsamung und Rückzug zu ver-
meiden, frühzeitig präventiv wirksam zu agieren und bereits 
im Vorfeld zu Altersthemen umfassend zu beraten.

 – Hochaltrige, psychisch veränderte, demente oder Menschen 
mit Einschränkungen und Behinderungen werden bei der 
Alltagsbewältigung unterstützt und im Sinne eines Case-
Managements begleitet.

 – Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, Men-
schen mit Migrationshintergrund und Menschen, die von 
Armut bedroht oder betroffen sind, wird gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht.

 – Selbstbestimmte, aktive Lebensgestaltung im Alter und die 
Solidarität zwischen Generationen und Kulturen werden  
gefördert.

 – Haupt- und ehrenamtliches Engagement wird sinnvoll und 
zum beiderseitigen Nutzen verknüpft.

 – Stadtteilbezogene Lobby- und Lotsenarbeit für ältere  
Menschen wird übernommen und die Öffentlichkeit für die 
Belange älterer Menschen sensibilisiert.

Leistungsangebote der ASZ:
 – Beratung und konkrete Hilfe für ältere Menschen und Ange-

hörige bei der Bewältigung von Alltagsproblemen
 – Beratung findet auch in aufsuchender Form statt
 – Die ASZ setzen die „Präventiven Hausbesuche“ als zusätz-

liche, zugehende Beratungsmethode ein
 – Ganzheitlich ausgerichtete Gruppen- und Kursangebote 

sowie bedarfsgerechte Angebote mit Begegnungs- und 
Veranstaltungscharakter zum Aufbau und Aufrechterhalt 
sozialer Kontakte und Netze

 – Entlastungsangebote für Angehörige von an Demenz Er-
krankten wie interkulturelle und kulturspezifische Angebote

 – Kooperation mit den anderen Anbietern sozialer Dienste für 
ältere Menschen im Stadtteil, Vernetzung der Angebote mit 
der Örtlichen Arbeitsgemeinschaften für Altenhilfe (ÖAG) 
und REGSAM

 – Kooperation mit den Bildungswerken und anderen Fach-
diensten

 – Förderung bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements
 – Angebot eines sozialen Mittagstisches und einer Cafeteria

Familienzentrum / Familientreff:
Grundlage des Familienzentrums/Familientreffs ist der § 16 
SGB VIII „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“, 
der auszuwählende Träger muss als Träger der freien Jugend-
hilfe nach § 75 SGB VIII anerkannt sein. Das Familienzentrum/
der Familientreff soll eine sozialraumorientierte, niederschwel-
lige und wohnortnahe Anlaufstelle und ein Begegnungsort für 
alle Familien sein. Hier finden Familien kompetente Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner in allen Fragen rund um 
Familienbildung. Das Familienzentrum/der Familientreff erleich-
tert den Zugang zu Angeboten der Familienbildung, indem es 
über passgenaue Unterstützungsangebote informiert und bei 
Bedarf an andere Stellen und Einrichtungen weitervermittelt. 
Es führt selbst Angebote der Familienbildung nach § 16 SGB 
VIII durch oder organisiert diese in Kooperation mit anderen 
Einrichtungen.

Zielgruppen sind grundsätzlich alle Familien und Kinder bis 
zum Alter von 10 Jahren des Wohnquartiers. Ein besonderer 
Schwerpunkt liegt im Sinne der frühen Förderung von Mädchen 
und Jungen bei Angeboten für Familien während der Geburts-
vorbereitung und mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. 
Dazu gehören Eltern (Mütter und Väter) und Pflegeeltern  aller 
Kulturen, Nationen, Religionen und jeder sexuellen Identität. 
Ebenfalls zu den Zielgruppen gehören Ein-Eltern- und Patch-
workfamilien und Familien bzw. Familienmitglieder mit Behin-
derung. Ein besonderer Fokus wird  auf erschöpfte1 Familien 
gelegt. Fokussiert wird zudem auf Familien in prekären Le-
benslagen.

Zielsetzung des Familienzentrums/Familientreffs ist die Bil-
dung eines dauerhaften, wohnortnahen und niederschwelli-
gen Begegnungs-, Beratungs- und Bildungsorts für Familien. 
Die Angebote unterstützen die Eltern bei der Wahrnehmung 
ihrer Erziehungsaufgaben, entlasten sie in Alltagsangelegen-
heiten und basieren dabei auf einer zielgruppenorientierten 
und sozialräumlichen Bedarfsermittlung. Die Öffnungszeiten 
der Einrichtung orientieren sich an den Bedürfnissen der Kin-
der und der Familien. Sie beziehen Abende, Wochenenden 
und Ferienzeiten in die Planungen ein.

Folgende Angebotsbereiche sind für die Arbeit des Familien-
treffs/Familienzentrums handlungsleitend:

 – Information
 – Begegnung – Offener Treffpunkt mit Cafébereich (nicht 

kommerziell)
 – Bildungsangebote für Eltern
 – Begleitung und Förderung von Kindern
 – Beratung
 – Alltagsentlastung

1 Nach R. Lutz steht der Terminus „Erschöpfte Familien" für eine Innen-
sicht auf Armut und Prekarisierung, die der These folgt, dass sozial  
benachteiligte Familien über verschiedenartige Ressourcen und Bewälti-
gungsmuster verfügen. Sie sind in unterschiedlicher Weise fähig, ihre 
Situation zu gestalten und Kinder zu fördern, um Teilhabechancen zu er-
möglichen. Mit diesem Begriff soll verdeutlicht werden, dass der Entmu-
tigung dieser Familien mit unterstützenden und fördernden Maßnahmen 
begegnet werden muss. (Lutz, Ronald – Hrsg.: „Erschöpfte Familien“, 
Wiesbaden 2012)

Amtsblatt_19.indd   388Amtsblatt_19.indd   388 05.07.21   11:5005.07.21   11:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 19/2021

389

 – Qualitative Familienzeit 
 – Leistungen im Sozialraum (mobile Angebote)

Nachbarschaftstreff:
Die Landeshauptstadt München möchte mit der Installation 
von Nachbarschaftstreffs einen Raum für Information und 
Kommunikation, für Identifikation mit dem Quartier, für das 
Knüpfen von Beziehungen und Kontakten schaffen. Hier soll 
die Quartiersgemeinschaft Solidarität leben und die Möglich-
keit für Teilhabe an den Entwicklungen und Gestaltungen des 
Quartiers erhalten.Der Leitsatz ist „ Integration und Zuzug in 
München bewältigen“ mit dem Ziel Frieden in der Stadt durch 
beteiligte und integrierte Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. 
Die urbane Bevölkerung wird bei einem Zuzug in ein neues 
Siedlungsgebiet insbesondere mit den Themen „Zuzug und 
Integration“; „Umbruch und demografischer Wandel“, „Diver-
sität, Isolation und Individualisierung“ konfrontiert.

Zielsetzungen des Nachbarschaftstreffs sind:
 – Nachfragen zu Themen des täglichen Lebens zwischen 

Freizeitgestaltung und Nahversorgung, zwischen Nachbar-
schaftshilfe und professionellen Angeboten werden ange-
nommen und beantwortet. 

 – Der Nachbarschaftstreff unterstützt die Begegnung der  
Generationen im Quartier ab dem Zeitpunkt des Einzugs 
der ersten Anwohnerinnen und Anwohner und begleitet den 
Generationenwandel über die Jahre.

 – Im NBT ist die Förderung der ehrenamtlichen Strukturen ein 
wesentlicher konzeptioneller Baustein der Aktivitäten. Die 
notwendige Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung der 
im Nachbarschaftstreff ehrenamtlich Tätigen wird dauerhaft 
durch das professionelle Personal in geeigneten Strukturen 
und Umfängen gewährleistet.

Kulturelle Nutzung: 
Die kulturelle Nutzung wird durch den örtlichen Kulturverein in 
eigener Verantwortung sichergestellt. Der Kulturverein wird da-
bei eng mit dem Träger der integrierten Einrichtung zusammen 
arbeiten, der die Raumbelegung koordiniert und Ansprechpart-
ner für das Gebäudemanagement ist. Träger und Kulturverein 
verpflichten sich zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit und 
entwickeln gemeinsam Kriterien und Handlungsweisen für eine 
gelingende Zusammenarbeit im Haus, die über eine noch aus-
zugestaltende Kooperationsvereinbarung festgelegt wird. 

Zielsetzung:
 – Durchführung/Ermöglichung regelmäßiger sowie anlassbe-

zogener stadtteilkultureller Programmarbeit in den für die 
kulturellen Zwecke zur Verfügung stehenden Räumen.

 – Darüber hinaus sollen die Räume auch bürgerschaftlich  
Engagierten zur Verfügung gestellt werden.

 – Das Spektrum der möglichen Veranstaltungen umfasst  
alle Kunstsparten, außerdem Feste, Diskussionen, themen-
bezogene Projekte, Beteiligungsaktionen u.a. und liegt im 
Spannungsfeld zwischen hohen Qualitätsansprüchen und 
niederschwelligen Zugängen, zwischen Tradition und Expe-
riment.

 – Der ehrenamtlich organisierte Kulturverein ist angewiesen 
auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, bürgerschaftliches 
Engagement, Netzwerke, Akzeptanz seitens der Kunst-
schaffenden und Interesse in der Bürgerschaft.

 – Neben der Kooperation innerhalb der Einrichtung plant der 
Kulturverein auch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
Partnern außerhalb des Hauses.

 – Die Arbeit des Kulturvereins zielt auf die Gesamtheit der 
Bürgerschaft und ist bestrebt, immer wieder neue Zielgrup-
pen anzusprechen.

Bauliche Informationen und Raumnutzungen:

Der geplante „13er Bürger- und Kulturtreff“ wird insgesamt 
über eine Nutzfläche (NF) von 760 m² verfügen, die sich auf 

das Alten-und Service-Zentrum mit einer NF von 340 m², den 
Nachbarschaftstreff mit einer NF von 90 m², das Familienzent-
rum / den Familientreff mit einer NF von 150 m² und die kultu-
relle Nutzung mit 180 m² verteilen. Zwei kleine Dachterrassen 
mit je 24 m² bieten zusätzliche Angebotsmöglichkeiten. In 
Kombination der beiden Räume für die Kultur (je 50 m²) im  
1. OG und dem Begegnungsraumes des ASZ ( ca. 90 m²) ent-
steht ein Veranstaltungssaal von ca. 200 m² NF mit professio-
nell ausgestatteter Technik. Über die Funktionszuweisung der 
Räume hinaus ist eine intensive wechselseitige Nutzung der 
Räume vorgesehen. Raumüberlassungen an Dritte sind zu er-
möglichen. Durch verschiedene Formen der Kooperation und 
gemeinsame Veranstaltungen „unter einem Dach“ wird ein 
wesentlicher Beitrag zur Generationensolidarität geleistet.

Finanzielle Rahmenbedingungen:

Die Einrichtung wird vom Sozialreferat (Stadtjugendamt, Amt 
für Soziale Sicherung, Amt für Wohnen und Migration) und 
vom Kulturreferat bezuschusst. Für die Ausreichung des Zu-
schusses gelten die derzeit aktuellen Richtlinien für die Ge-
währung von Zuwendungen der Landeshauptstadt München/
Sozialreferat. Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Alten- und Service-Zentrum
Derzeit beinhaltet die über den Beschluss zum Gesamtkon-
zept Münchner Altenhilfe IV vom 23.11.2017 (Sitzungsvorlagen 
Nr. 14-20 / V 09388) und den Beschluss „Innovative Konzepte 
in der offenen Altenarbeit“ vom 18.10.2018 (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 12444) festgelegte Personalausstattung vier 
Fachstellen Sozialpädagogik, eine VZÄ in S15 (84.000 Euro), 
drei VZÄ Sozialpädagogik in S11b (3 x 73.920 Euro) sowie 0,5 
VZÄ Verwaltungsstelle in E6 (29.855 Euro) und 1 VZÄ Haus-
assistenz in E3 (53.070 Euro). Die Gesamtsumme der Perso-
nalkosten beläuft sich auf 388.685 Euro. Die Sachkosten  
belaufen sich auf 84.500 Euro. Davon fallen für die Anerken-
nungsformen für Ehrenamtliche, für die Anschubfinanzierung 
hauswirtschaftlicher Versorgung, Teilnahme am Mittagstisch 
und Förderung der Teilnahme an Kurs- und Gruppenangebo-
ten 19.500 Euro an.

Familienzentrum / Familientreff
Für den Betrieb des Familienzentrums / Familientreffs sind  
1,5 VZÄ Sozialpädagogik in S12 in Höhe von 111.960 Euro und 
0,25 VZÄ Verwaltungsstelle in E 6 in Höhe von 14.927 Euro 
vorgesehen. Für Honorarkosten zur Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger kreativer Kurse, Gruppen-, Bildungs- und Bera-
tungsangebote für die Familien des Stadtteils sind 20.000 
Euro einzuplanen. Die Gesamtsumme der Personal- und Ho-
norarkosten beläuft sich damit auf 146.887 Euro. Die Sach-
kosten betragen 16.700 Euro.

Nachbarschaftstreff
Die personelle und sachliche Ausstattung des Nachbarschaft-
streffs ist durch Beschlussfassung des Stadtrates vom 
09.07.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01597) festgelegt. 
Sie orientiert sich im Weiteren an den vergleichenden Werten 
der Einrichtungen des Konzeptes „Quartierbezogene Bewoh-
nerarbeit“ seit 1999 und insbesondere an den Erfahrungen 
von integrierten Einrichtungen seit 2011.
Insofern ist für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs der Ein-
satz von 0,5 VZÄ Sozialpädadogik in S12 in Höhe von 37.320 
Euro vorgesehen. Für Aufwandsentschädigungen, Honorare, 
geringfügige Beschäftigung werden 7.740 Euro veranschlagt. 
Die Gesamtsumme der Personalkosten beläuft sich damit auf 
45.060 Euro. Die Sachkosten betragen 18.500 Euro.

Gesamtverantwortung der Einrichtung:
Es handelt sich beim „13er Bürger- und Kulturtreff“ um eine 
Modelleinrichtung, dessen Personal sich aus den etablierten 
Personalbeständen und Qualifikationen der drei sozialen Ein-
richtungen zusammensetzt. Aus diesen Personalbeständen 
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ist eine Gesamtverantwortliche, ein Gesamtverantwortlicher 
zu akquirieren, der*die für die Umsetzung seiner Einrichtung, 
für die Abstimmung der einzelnen Einrichtungen untereinan-
der, für die Raumkoordination und des Gebäudemanage-
ments, für die Kooperation mit dem Kulturverein und den Ehren-
amtlichen und für die Vertretung der Einrichtung nach außen 
verantwortlich ist.  

Raumkoordination/Gebäudemanagement2:
Dem Nutzungsaufkommen entsprechend, wird von einem  
täglichen Reinigungsbedarf ausgegangen. Die Summe hierfür  
(1 VZÄ in E3) beträgt 53.070 Euro. Für die Leistungen im  
Bereich Gebäudemanagement werden Mittel in Höhe von 
28.795 Euro (0,5 VZÄ in E5) angesetzt. Hierbei sind alle Leis-
tungen wie Pflege der Außenflächen, kleinere Reparaturen 
und der Saalumbau für Veranstaltungen enthalten.
Die Kosten für die Raumkoordination (0,5 VZÄ in E8) belaufen 
sich auf 30.880 Euro.
Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche der Mietangelegen-
heiten und Raumorganisation:
 – Jahresbelegungspläne, Vermietungen der Räume aller Art 

(Veranstaltungen, Kurse, private Feiern etc.) inkl. Beratung 
bezüglich aller Mietdetails, Realisierung von Mietvertrags-
abschlüssen und Schlüsselmanagement

 – Verantwortung für Umbaupläne für die Techniker, Haus-
meister und Reinigungskräfte sowie für die Ehrenamtlichen 
(Monats-, Wochen- und Tagesplanung) incl. Einteilung und 
Überwachung/Kontrolle des Hausmeisters, der Reini-
gungskräfte sowie des technischen Personals (Bestuhlung, 
Aufbau des technischen Equipments, technischer Betreu-
ung kultureller Veranstaltungen, Einhaltung der feuerpolizei-
lichen Vorschriften und der maximalen Besucherzahl)

 – Verantwortung für Inventarlisten, Barverkehr und Richtigkeit 
der Kassenbuchführung inkl. Entscheidung über finanzielle 
Konsequenzen bei Schäden bzw. Vertragsverstößen und 
dessen Abwicklung

 – Verantwortung für die Organisation der 24-Stunden-Erreich-
barkeit (anteilig im Wechsel mit weiteren Beschäftigten der 
Trägerin/des Trägers und des Kulturvereins) am Wochenen-
de bei Vermietungen, insbesondere zur Lösung unvorher-
gesehener Probleme 

 – Unterstützung bei Veranstaltungen im Bedarfsfall in allen 
Bereichen (Technik, Küche etc.)

Kulturelle Nutzung:
Zusätzlich wird das Kulturreferat den Kulturverein mit einer  
eigenen Zuwendung aus dem Kulturbudget fördern. Darüber 
hinaus gewinnt der Kulturverein zusätzlichen Spielraum für die 
geplante Programmarbeit durch Einnahmen aus der Vermie-
tung der der Kulturnutzung zugeordneten Räume. 

Grundsätzlich gilt es eine Vermietung an Dritte zu ermögli-
chen, die die Räume für Aktivitäten im Sinne der Zielsetzung 
der Integrierten Einrichtung nutzen. Das Mietentgelt wird in 
Abstimmung mit dem Sozial- und dem Kulturreferat festge-
legt. Eine rein kommerzielle Vermietung der Räume ist nach-
rangig.

Auswahlverfahren:
Die Bewerbungen werden von einer Bewertungskommission 
des Sozialreferates unter Hinzuziehung des Kulturreferats ge-
prüft. Es wird ein Vergleich der Angebote vor allem nach den 
Bewertungskriterien Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit vorge-
nommen. Bei der Auswahl des Trägers werden fachliche Kri-
terien in Bezug auf die Aufgabenerfüllung höher bewertet als 

das Kriterium der Wirtschaftlichkeit des Angebotes. Das Er-
gebnis des Auswahlverfahrens wird dem Stadtrat der Landes-
hauptstadt München (Kinder- und Jugendhilfe- und Sozial-
ausschuss) in öffentlicher Sitzung zur Entscheidung vorgelegt.

Insbesondere werden folgende Bewertungskriterien  
ausschlaggebend sein:

1. Sozialraum:
Stellen Sie Ihre Kenntnisse über den betreffenden Sozialraum 
und die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die 
integrierte Einrichtung dar. Beschreiben Sie die möglichen 
Kooperationen, die über soziale Belange hinausgehen, mit be-
reits bestehenden Vernetzungsstrukturen vor Ort3. 
(3-fach Wertung)

2. Konzepte und Kenntnisse für das Angebot eines Alten-
und Service-Zentrums:
Beschreiben Sie Ihre aktuellen Konzepte innovativer Senio-
renarbeit und ihrer Strukturen (Beratung, Unterstützung und 
Case-Management) und stellen Sie Ihre spezifischen Kennt-
nisse und praktischen Erfahrungen beispielhaft  dar. Benen-
nen Sie qualitative und quantitative Standards, die bei den  
angebotenen Leistungen des ASZ gesetzt werden sollen.  
(3-fach Wertung)

3. Konzepte und Kenntnisse für das Angebot eines  
Familienzentrums / Familientreffs:
Darstellung konzeptioneller Ideen und evtl. praktischer Erfah-
rungen in Angeboten zur Förderung der Erziehung in der  
Familie nach § 16 SGB VIII, insbesondere für Familien in pre-
kären Lebenslagen. Stellen Sie beispielhaft konkrete Maßnah-
men insbesondere in Bezug auf die Erreichbarkeit von Familien 
in prekären Lebenslagen einschließlich deren Umsetzung dar. 
(3-fach-Wertung).

4. Konzepte und Kenntnisse für das Angebot eines Nach-
barschaftstreffs:
Stellen Sie ihre spezifischen Kenntnisse und praktischen  
Erfahrungen in der Arbeit im Rahmen der quartiersbezogenen 
Bewohner*innenarbeit dar. Gehen Sie beispielhaft insbesonde-
re auf die Erreichbarkeit und Aktivierung von Bewohne r*in nen 
ein, deren gesellschaftliche Teilhabe aufgrund vielfältigster 
Lebensumstände nicht in ausreichendem Maße gewährleistet 
ist. (3-fach-Wertung).

5. Konzept und Struktur der integrierten Einrichtung:
Stellen Sie dar, wie Sie die Eigenständigkeit der Angebote 
(ASZ,Familienzentrum, NBT) fachlich gewährleisten und 
gleichzeitig eine integrierte Angebotsstruktur in Kooperation 
mit dem kulturellen Trägerverein im Haus entwickeln wollen:
 – Stellen Sie dar, mit welchen Kooperationsstrukturen Sie das 

integrierte Konzept im Haus sicherstellen. (3-fach-Wertung)
 – Nennen Sie Beispiele, wie Sie mit welchen Angeboten ein 

integriertes Angebotsprofil herstellen, in Bezug auf (3-fach-
Wertung):
-  eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenar-

beit mit dem örtlichen Kulturverein, den dort aktiven Ver-
einsmitgliedern sowie den professionellen Kräften, die für 
den Kulturverein tätig werden

-  den Umgang mit Laien/Ehrenamtlichen, die teilweise erst 
Erfahrungen in der Veranstaltungsorganisation erwerben

-  die Zusammenarbeit mit Kunst- und Kulturschaffenden, 
wie auch mit ehrenamtlich Engagierten

6. Darstellung des Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit:
Stellen Sie dar, wie Sie mit Ihren Angeboten die Bürger*innen 
aus allen Schichten im Quartier erreichen und aktiv beteiligen. 

2 vgl. hierzu Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 
02.10.2019 zum 13er Bürger- und Kulturtreff – Inbetriebnahme der integ-
rierten Quartierseinrichtung am Quartiers-/ Bürgerplatz des Areals der 
ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne im 13. Stadtbezirk Bogenhausen  
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15574)

3 Dazu gehört die Bereitschaft, in Netzwerken auch die Interessen der 
Kultur mitzuvertreten
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Welche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit sehen Sie? 
(2-fach-Wertung)

7. Personalkonzept der geplanten Einrichtung: 
 – Stellen Sie Ihre Personalgewinnung- und Führung dar, ins-

besondere im Hinblick auf das Anforderungsprofil der Lei-
tungsstelle, (planerische, organisatorische und betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse) einschließlich der 
Personalführungskompetenzen. (3-fach-Wertung)

 – Stellen Sie dar, wie die Leitung des Hauses die fachlichen 
und räumlichen Synergien mit dem kulturellen Trägerverein 
organisiert. (2-fach Wertung)

8. Darstellung der Strategie bei der Gewinnung, Qualifi-
zierung und Begleitung von Ehrenamtlichen und bei der 
Vernetzung von ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen 
anhand von konkreten Beispielen (2-fach-Wertung)

9. Darstellung der Gestaltung einer bedarfsgerechten 
Öffnung an Abenden, Wochenenden und während der 
Schulferien für die verschiedenen Zielgruppen.4
(2-fach-Wertung)

10. Darstellung der Umsetzung der Querschnittsaufga-
ben „Gender Mainstreaming“, „Sexuelle Identität“,  
„Interkulturelle Arbeit“ und „Inklusion“. (1-fach-Wertung)

11. Bei der Auswahl des Trägers werden Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit dem Umfang 
und der Qualität des Leistungsangebotes sowie die Kost-
entransparenz beurteilt und berücksichtigt:
Stellen Sie den beabsichtigten personellen und sächlichen 
Einsatz im Zusammenhang mit den Qualitäts- und Leistungs-
anforderungen sowohl in materieller, als auch in zeitlicher  
Hinsicht dar. Ebenso sind die vom Träger einzubringenden  
Eigenmittel und sonstige zu akquirierende Einnahmen im Kos-
ten- und Finanzierungsplan darzustellen. (2-fach-Wertung)

12. Darstellung der besonderen Eignung
Warum halten Sie Ihre Trägerschaft für die ausgeschriebene 
integrierte Einrichtung für besonders geeignet? (1-fach-Wer-
tung)

Bewerbungsmodalitäten:
Bewerben können sich insbesondere Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege oder sonstige Organisationen, Vereine und 
Initiativen.

Die Bewerbungsunterlagen können bei der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, 
Amt für Soziale Sicherung, Abteilung Altenhilfe und Pflege,  
S-I-AP2, St.-Martin-Str. 53, 
81669 München angefordert werden. Für die Anforderung 
wenden Sie sich bitte an 
Herrn Prösl (email: klaus.proesl@muenchen.de,  
Tel.: 089/233-68381). 

Darüber hinaus sind die Unterlagen abrufbar auf der Webseite 
der Landeshauptstadt München: 
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozial-
referat/Themen/Wir-ueber-uns/Ausschreibungen-des-Sozial-
referats.html

Die schriftliche Bewerbung muss durch Vertretungsberechtigte 
im Original unterschrieben werden und in einem verschlosse-

nen Briefumschlag bis spätestens 08.10.2021 beim Sozial-
referat, Amt für Soziale Sicherung, Abteilung Altenhilfe und 
Pflege, S-I-AP2, St.-Martin-Str. 53, 81669 München eingegan-
gen sein. Der Umschlag ist in jedem Fall (auch wenn der Post-
weg gewählt wird) deutlich zu kennzeichnen mit: 

Bewerbung für das
„Trägerschaftsauswahlverfahren zur integrierten Quartiersein-
richtung
„13er Bürger- und Kulturtreff“
- nur zu öffnen durch das Amt für Soziale Sicherung,
Abt. Altenhilfe und Pflege, S-I-AP2 -

In der Bewerbung ist insbesondere darzulegen, dass zum ei-
nen die genannten Leistungsvorgaben erfüllt werden können 
und zum anderen die Voraussetzungen dafür vorliegen. Aus 
dem Kreis der Bewerber*innen kann nur die*der ausgewählt 
werden, wenn mindestens 65% der möglich erreichbaren 
Punktzahl erreicht worden ist. Wenn sich nur ein Träger be-
wirbt und dieser die Anforderungen nicht erfüllt, ist es mög-
lich, das Verfahren aufzuheben und ggf. gezielt zu vergeben. 

Zur Bewerbung sind die entsprechenden Formulare zu ver-
wenden. Das vorgegebene Bewerbungsraster und die Schrift-
größe Arial 11 sind einzuhalten. Insgesamt darf die Bewer-
bung (ohne Kosten- und Finanzierungsplan und Kosten der 
Erstausstattung) 13 DIN A 4 Seiten nicht überschreiten. Der 
Kosten- und Finanzierungsplan (KuFPl) für die gesamte Ein-
richtung und in der vorgegebenen Form ist ebenfalls einzuhal-
ten und vollständig mit den Daten der verschiedenen Haus-
haltsjahre auszufüllen und der Bewerbung beizufügen. Die 
Scientology-Erklärung ist zu unterschreiben. Die Nichteinhal-
tung der Begrenzung des Bewerbungsumfanges auf 13 Seiten 
DIN A 4 Seiten (zuzüglich 1 Seite KuFPl, 1 Seite Kosten der 
Erstausstattung) führt automatisch zum Ausschluss.

München, 28. Juni 2021 S-I-AP2 Sozialreferat
  Amt für Soziale Sicherung
  Abteilung Altenhilfe und Pflege
   Fachsteuerung Alten- und  

Service-Zentren 
  S-I-AP2

Bekanntmachung
Planänderung nach Art. 36 ff BayStrWG i. V. m. Art. 72 ff 
BayVwVfG für das Vorhaben
St 2088, St 2350 München – B2R
Zweibahniger Ausbau des Föhringer Rings
Planfeststellung vom 15.10.2002; 2. Tektur vom 
08.03.2021

Die Planänderung wurde beantragt vom Staatlichen Bauamt 
Freising.
Für das Vorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Frei-
mann, Oberföhring, Unterföhring, Ismaning, Baierbrunn, 
Brunn thal, Marzling beansprucht. Der Plan enthält auch Wid-
mungen, Umstufungen und Einziehungen und wasserrechtliche 
Erlaubnisanträge.

Die geänderten Planunterlagen vom 08.03.2021 – bestehend 
aus Zeichnungen und Erläuterungen – liegen zur allgemeinen 
Einsicht aus bei der

Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, 

4 Es ist davon auszugehen, dass das Haus neben den üblichen Öffnungs-
zeiten auch abends und an den Wochenenden ganztags genutzt wird. 
Vermietungen an Dritte, Aktivitäten von Ehrenamtlichen und Projekte des 
Kulturvereins zählen zum Profil des Hauses.
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Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes,  
Blumenstraße 28a),

in der Zeit vom 13.07.2021 bis 12.08.2021

Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

1.  Zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens sowie für die Erteilung von Auskünften und die Ent-
gegennahme von Äußerungen und Fragen ist die Regierung 
von Oberbayern.

2.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach Beendigung 
der Auslegung, also bis zum Ablauf des 26.08.2021, bei der 

  Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 39, 80538 Mün-
chen, Zi.Nr. 4120 

 oder bei der 

  Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung – HA I Stadtentwicklungsplanung, Blumenstr. 
31, 80331 München, Zi. 226 oder Zi. 228, 

 Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben.

  Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit  
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem  
Signaturgesetz versehen (Art. 3a Abs. 2 BayVwVfG) unter 
der E-Mail-Adresse strassen.enteignungsrecht@reg-ob.
bayern.de erhoben werden.

  Einwendungen per „einfacher“ E-Mail ohne qualifizierte 
elektronische Signatur sind unwirksam.

  Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Mit Ab-
lauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen und Stel-
lungnahmen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 

  In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Einwendungen), ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das 
Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Be-
vollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten sein, andernfalls können diese Einwendungen  
unberücksichtigt bleiben. 

3.  Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem  
Termin erörtert, den die Regierung von Oberbayern noch 
ortsüblich bekannt machen wird.

  Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben – bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen deren Vertreter oder Bevoll-
mächtigte – werden von dem Erörterungstermin gesondert 
benachrichtigt. Falls außer der Benachrichtigung der Be-
hörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 50 Be-
nachrichtigungen vorzunehmen sind, können diese Benach-
richtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist 
möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungs-
behörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in 
dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt  
werden.

4.  Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen und Abgabe von Stellungnahmen, Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende 
Aufwendungen werden nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entschei-
den ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6.  Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-
lungsbeschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzuneh-
men sind.

7.  Von Beginn der Auslegung des Planes treten die Beschrän-
kungen der Art. 23 bis 26 BayStrWG und die Veränderungs-
sperre des Art. 27b BayStrWG in Kraft.

8.  Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG zu-
sätzlich auf der Internetseite der Landeshauptstadt München 
bereitgestellt und ist über den folgenden Link erreichbar: 
https://www.muenchen.de/auslegung. 

  Darüber hinaus werden die ausgelegten Planunterlagen  
im Internet bereitgestellt und sind mit dem Beginn der  
Auslegung über folgenden Link erreichbar: https://www. 
regierung.oberbayern.bayern.de/service/planfeststellung/ 
oeffentlichkeit/planung_bau/index.html. 

9.  Die Regierung von Oberbayern behält sich vor, alle einge-
henden Einwendungsschreiben einschließlich der darin ent-
haltenen persönlichen Angaben dem Vorhabensträger zur 
Stellungnahme zuzuleiten. Soweit damit kein Einverständnis 
besteht, erfolgt die Zuleitung anonymisiert; ein etwaiger 
Anonymisierungswunsch ist vom Einwendungsführer in sei-
nem Einwendungsschreiben ausdrücklich zu erklären.

München, 25. Juni 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
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Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit  –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 20. Juli 2021 mit 31. August 2021

Stadtbezirk 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2109
Appenzeller Straße (beiderseits),
Forst-Kasten-Allee (südlich)
Graubündener Straße (westlich),
Bellinzonastraße (beiderseits),
Neurieder Straße (nördlich),
Stadtgrenze (östlich)
(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 168a, 374, 535)
– Allgemeine Wohngebiete (WA 1 mit WA 6) mit Kindertages-
einrichtungen, Straßenverkehrsflächen, dinglich zu sichernde 
Flächen mit einem Gehrecht, private Freiflächen, Fläche Land-
schaftsschutzgebiet –

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung liegt beim 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumenstraße 28 b 
(Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Auslegungsraum –  
barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes über 
Blumenstraße 28 a), vom 20. Juli 2021 mit 31. August 2021, 
Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr, öffentlich aus.

Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung werden nach vorheriger Terminvereinbarung  
(telefonisch unter 089/233-22671 oder per E-Mail unter
plan.ha2-33v@muenchen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben  
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.

Aufgrund der aktuellen Situation durch die COVID-19-Pande-
mie wird bei der Aufnahme einer Stellungnahme zur Nieder-
schrift um vorherige telefonische oder elektronische Termin-
vereinbarung unter 089/233-22671 bzw. per E-Mail unter plan.
ha2-33v@muenchen.de gebeten.
Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar:

Es sind neben dem Umweltbericht, der zu den nachfolgend 
genannten Schutzgütern Aussagen enthält, folgende Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar:

Informationen zum Schutzgut Mensch, insbesondere 
- Verkehrsgutachten,
-  immissionstechnische Untersuchungen  

(Schall: Verkehrs-, Gewerbe-, Sport-, Fluglärm)
- Besonnungs- und Verschattungsstudie
- Geruchsbelastung Kompostieranlage

Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen, insbeson-
dere 
- Baumbestandsgutachten (Auflistung und Bewertung)
-  naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP) 

Informationen zum Schutzgut Boden, insbesondere 
- orientierende Altlastenerkundungen
- gutachterliche Stellungnahme zur Kampfmittelerkundung

Informationen zum Schutzgut Luft und Schutzgut Klima,  
insbesondere
- gutachterliche Stellungnahme zum Windkomfort
- Geruchsbelastung Kompostieranlage

Informationen zum Schutzgut Landschaft, sowie Schutzgut 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter, insbesondere
- Stadtbild- und Sichtfeldanalyse

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung sowie  
die Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Bauleitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse 
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellungnah-
me wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben 
dem Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benut-
zen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot und die geltenden Hygienemaßnahmen 
zu beachten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach aktuellen Vor-
schriften das Dienstgebäude nur mit FFP2-Maske betreten 
werden darf.

München, 29. Juni 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung
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Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Öffentliche Auslegung 
der Bodenrichtwerte zum 31.12.2020 
für das Stadtgebiet München

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Bereich 
der Landeshauptstadt München wurden gemäß § 196 Bau-
gesetzbuch am 16. Juni 2021 die Bodenrichtwerte für das 
Stadtgebiet München (Stand 31.12.2020) beschlossen.
Diese können ab Montag, 19. Juli 2021 im 
Kommunalreferat
Denisstr. 2, 80335 München, EG 
öffentlich eingesehen werden.

Öffnungszeiten zur Einsicht sind Montag bis Freitag jeweils 
von 8.30 – 15.00 Uhr

Bitte beachten Sie die gültigen Verhaltensregeln und -emp-
fehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Abstand, Hygiene, FFP2-Maske, etc.).

Die öffentliche Auslegung ist für einen Monat gesetzlich vor-
geschrieben und endet am Freitag, 13. August 2021.

Darüber hinaus sind die Bodenrichtwerte zum 31.12.2020  
online ab Anfang Juli 2021 kostenpflichtig unter  
www.bodenrichtwerte-muenchen.de abrufbar.

Auskünfte über Bodenrichtwerte können bei der Geschäfts-
stelle abgefragt werden. Die Auskunft ist gebührenpflichtig; 
die Gebühr beträgt 30,-- EUR pro Bodenrichtwert und  
Stichtag.

Auskünfte können schriftlich, per Fax, telefonisch oder per  
E-Mail bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
beantragt werden.

Telefonische Sprechzeiten sind
Dienstag und Donnerstag jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr

Tel.: 089/233 82 378
Fax: 089/233 82 440
E-Mail: gutachterausschuss@muenchen.de 
www.gutachterausschuss-muenchen.de

Ein Kartensatz mit den Bodenrichtwerten (Übersichtskarte,  
71 Kartenblätter – gesamtes Stadtgebiet - M 1:7500, 8 Karten 
– Innenstadt - M 1:5000 und Straßenverzeichnis) kann bei der 
Geschäftsstelle (schriftlich, per Fax, Post oder E-Mail) zum 
Preis von 650,-- EUR bestellt werden.

München, 01. Juli 2021  Gutachterausschuss  
für Grundstückswerte im Bereich 

   der Landeshauptstadt München  
– Geschäftsstelle –
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte,
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen
Themen. Die Mitarbeiter/innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Coronabedingt derzeit 
nur Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; Telefon 22 23 24 oder 
Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkar-
ten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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